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Allgemeines zur Umsetzung des  
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards

Zum 2. Februar 2023 wurde die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung aufgehoben. Diese Hand-
lungshilfe wurde insbesondere für pandemische Corona-Zeiten mit extrem hohen Inzidenzen und 
einem hohen Anteil schwerer klinischer Verläufe einschließlich einer drohenden Überlastungs
situation des Gesundheitswesens erstellt.

Da aktuell weiterhin Infektionen mit COVID 19 bzw. auch Grippe durch Kontakt im betrieblichen 
Rahmen auftreten, ist weiterhin anzuraten – bei entsprechender Gefährdungslage – gemeinsam 
mit dem Betriebsarzt bzw. der Betriebsärztin angemessene präventive Maßnahmen mittels der 
Gefährdungsbeurteilung eigenverantwortlich und an der aktuellen Gefährdungssituation orien-
tiert festzulegen.

Diese Handlungshilfe hat während der Pandemie sehr wirksam Infektionen vermieden. Aktuell 
sind die enthaltenen Teststrategien, einschließlich Quarantänevorgaben, nicht mehr in allen Fällen 
opportun, könnten aber bei einem neuen Ausbruch für Unternehmen schnell wieder eine wirk
same Maßnahme darstellen.

Eine gute Orientierung der aktuell in einer Gefährdungsbeurteilung festzulegenden Maßnahmen 
geben die „Empfehlungen des BMAS zur Vermeidung von Atemwegsinfektionen wie Grippe, 
grippale Infekte und COVID-19 bei der Arbeit“, abrufbar auf den Seiten des BMAS: www.bmas.de.

Insbesondere bei sehr hohem Infektionsgeschehen bzw. einer starken Zunahme schwerer Verläufe, 
einer Überlastung des Gesundheitssystems und krankheitsbedingten Personalausfällen, welche 
sich beispielsweise aus Situationsberichten des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder durch amtliche 
Mitteilungen der regionalen Gesundheitsbehörden ergeben können, kann diese Handlungshilfe  
für Filmproduktionen bei der Festlegung weitergehender Maßnahmen ganz oder teilweise  
Berücksichtigung finden.

Arbeitshilfen
Beispiele aus dem Betriebsalltag
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Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
sind in einem Hygienekonzept die erforderlichen 
Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz 
festzulegen und umzusetzen. Zur weiteren Orien-
tierung über geeignete Maßnahmen kann insbe-
sondere diese branchenspezifische Handlungshilfe 
herangezogen werden.

1.1  Grundsätze
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten.

	● Folgende Hygienemaßnahmen sind immer ein-
zuhalten:

	– Begrüßung ohne Körperkontakt,
	– Husten- und Niesen in Einmal-Taschentuch 
oder Armbeuge, dabei von anderen Personen 
wegdrehen,

	– Regelmäßiges und gründliches Händewaschen.
	● Für die einzelnen Gewerke ausreichend Zeiten 
einplanen, damit sie nacheinander arbeiten 
können.

	● Um sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten werden kann, ist die Raum
größe nach der Anzahl der erforderlichen Perso-
nen auszuwählen bzw. die Anzahl der in den 
Räumen anwesenden Personen zu begrenzen.  
Hinweis: Für szenische Darstellungen, bei denen 
bewegungsintensive oder exzessiv sprechende 
Rollen vorkommen, sollten die räumlichen Be
gebenheiten entsprechend groß bzw. im Freien 
ausgewählt werden.

	● Kann der Mindestabstand von 1,5 m nicht sicher 
eingehalten werden, sollten innerhalb des Teams 
kleinere Arbeitsgruppen gebildet werden, die 
konstant zusammenarbeiten. Einen Wechsel in-
nerhalb der Teams vermeiden. Hier sind weitere 
Ersatzschutzmaßnahmen erforderlich, mindes-
tens jedoch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. 
Die Bildung fester Teams ist einer Organisation 
mit hoher Personalfluktuation vorzuziehen. 
Hinweis: Grundsätzlich haben technische 
Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatori-
schen und personenbezogenen Schutzmaß
nahmen.

	● Es muss sichergestellt werden, dass möglicher-
weise infizierte Personen und Personen mit den 
bekannten Symptomen (Husten, Fieber, Schnup-
fen, Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns) das Set nicht betreten. 

	● Allgemein ist die Anwesenheit von Personen  
am Set auf ein Minimum zu reduzieren. Die Kon-
taktdaten der Personen und die Zeitpunkte der 
An- und Abreise sind zu dokumentieren. 
Hinweis: Es wird empfohlen, die Corona-Warn-
App auf dem Smartphone zu installieren.

	● Für Kontrollen der Maßnahmen vor Ort ist jeweils 
eine Aufsicht führende Person von der Unterneh-
merin bzw. vom Unternehmer zu bestellen und 
diesbezüglich zu unterweisen. Die Person sollte 
zur Kontrolle und Durchsetzung der Maßnahmen 
des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards mit Wei-
sungsbefugnis ausgestattet werden.

1.2 Umgang mit Geimpften und Genesenen
Entfällt

2  Organisation
	● Den Beschäftigten eine telefonische Beratung 
durch den Betriebsarzt anbieten.

	● Ausschließlich nur unverzichtbare Vor-Ort-
Termine wahrnehmen.

	● Besprechungen möglichst telefonisch, über 
Videokonferenzen oder per E-Mail durchführen.

	● Sicherstellen, dass jedem Beschäftigten Mund-
Nasen-Schutz in ausreichender Anzahl zur Ver
fügung steht.

	● Desinfektionsmittel (mindestens „begrenzt viru-
zid“) und Hautpflegemittel allen Mitarbeitern zur 
Verfügung stellen. 

	● Zugangsbeschränkungen für die verschiedenen 
Arbeitsbereiche festlegen. Die Arbeitsbereiche 
sichtbar kennzeichnen.  
Hinweis: Es wird empfohlen, in jedem Bereich 
mindestens eine Handwasch- und/oder Desinfek-
tionsmöglich-keit sowie Reinigungs- und Des
infektionsmittel zur Verfügung zu stellen.

3  Lüften
Um eine gute Luftqualität in Innenräumen zu ge-
währleisten, muss ein regelmäßiger Luftaustausch 
von Innenraumluft mit frischer Außenluft statt
finden. Beim Lüften werden unter anderem ver-
brauchte Luft, Schadstoffe sowie Biostoffe, wie z. B. 
Krankheitserreger, nach außen abtransportiert. Die 
Zuführung von Außenluft kann durch freie Lüftung 
(Öffnen von Fenstern) oder durch Raumlufttech
nische Anlagen erfolgen.

Handlungshilfe für Filmproduktionen
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Folgende Punkte sind zu beachten:
	● Eine ausreichende Frischluftzufuhr muss sicher-
gestellt werden.

	● Bei freier Lüftung sollte eine regelmäßige Stoß-
lüftung für 3 min im Winter, 5 min im Herbst und 
10 min im Sommer durchgeführt werden. 

	● Büroräume, Besprechungs- und Seminarräume 
sollten mindestens alle 20 Minuten gelüftet 
werden. 
Hinweis: Die zeitlichen Lüftungsabstände sollten 
an die Anzahl der Personen im Raum und an die 
Raumgröße angepasst werden. 

	● Als Hilfestellung zur Überprüfung der Luftquali-
tät in Innenräumen kann die CO2-Konzentration 
gemessen oder berechnet werden. 
Hinweis: Als Hilfsmittel kann eine CO2-Ampel 
oder die App „CO2-Timer“ der DGUV verwendet 
werden.

	● Umluftgeräte wie Klimageräte (Klima-Splitgeräte), 
Heizlüfter oder Ventilatoren sollten nur in Innen-
räumen mit Einzelbelegung betrieben werden. 
Es ist für einen zusätzlichen Luftaustausch mit 
Außenluft zu sorgen.

Können Innenräume, z. B. Studios, nicht ausreichend 
durch freie Lüftung mit Frischluft versorgt werden, 
ist eine technische Lüftung (Raumlufttechnische 
Anlage) erforderlich. Wenn Raumlufttechnische 
Anlagen vorhanden sind, ist folgendes zu beachten:

	● Wenn möglich sollte bei Raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) der Umluftbetrieb vermie-
den oder zumindest minimiert werden. Ist dies 
nicht möglich, sollten unter Beachtung der tech-
nischen Möglichkeiten höhere Filterklassen (z. B. 
F9 statt F7) eingesetzt werden. Sofern technisch 
möglich ist der Einsatz von Hochleistungsschweb
stofffiltern (HEPA- H13 oder H14) zu bevorzugen. 
Hinweis: Die regelmäßige Prüfung der ordnungs-
gemäßen Funktionsfähigkeit, die zeitnahe 
Durchführung von Reparatur- und Wartungs-
maßnahmen und der regelmäßige Austausch der 
Filter müssen gewährleistet sein.

	● Der Einsatz von Luftreinigern ist nur als ergän-
zende Maßnahme zum Lüften mit Frischluft 
zulässig. Siehe dazu „SARS-CoV-2 Hinweise zum 
Einsatz von Luftreinigern“ der BGHM (in der 
gültigen Fassung).

Weitere Informationen finden Sie (jeweils gültige 
Fassung):

	● in der Empfehlung der Bundesregierung:  
„Infektionsschutzgerechtes Lüften“ 

	● im Fachbereich AKTUELL „SARS-CoV-2: Empfeh-
lungen zum Lüftungsverhalten an Innenraum
arbeitsplätzen“ der DGUV

	● in der Zusatzinformationen zum Lüftungsverhal-
ten für die „Coronavirus Handlungshilfe für lüf-
tungstechnische Maßnahmen“ und „Coronavirus 
Handlungshilfe für Betriebe“ der BGHM. 

4  Unterweisung der Beschäftigten
	● Alle Beschäftigten unterweisen über:

	– die Gefährdungen durch das Coronavirus und 
die zu deren Minimierung erforderlichen 
Schutzmaßnahmen

	– die notwendigen Hygienemaßnahmen  
(z. B. Bestellnummer BG ETEM S040) 
Hinweis: Der Betriebsarzt sollte bei der Unter-
weisung unterstützen.

	– allgemeine Verhaltensregeln und Schutzmaß-
nahmen 
Hinweis: Plakat: allgemeine Schutzmaßnah-
men (z. B. Bestellnummer BG ETEM P COR1) 
sollte ausgehangen werden.

	 Hinweis: Es muss sichergestellt werden, dass 
auch Beschäftigte mit schlechten Deutsch-
kenntnissen die Unterweisung verstehen. 

	● Mitarbeiter/innen zur Einhaltung der in der 
Gefährdungsbeurteilung festgelegten Schutz-
maßnahmen verpflichten.

	● Unterweisungen entsprechend dokumentieren.

5  Reinigung
	● Eine ausreichende Anzahl an Waschgelegenhei-
ten mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern zur 
Verfügung stellen. Regeln zur Handhygiene (Be-
stellnummer S040) unterweisen und aushängen.  
Hinweis: Steht kein fließendes Trinkwasser zur 
Verfügung, sollte Wasser in Kanistern bereitge-
stellt oder Spender mit Desinfektionsmitteln auf-
gestellt werden.

	● Erstellung eines Reinigungskonzeptes für die ge-
samte Betriebsstätte in Abstimmung mit einem 
Reinigungsfachbetrieb. Die Reinigungsarbeiten 
sollten von Fachkräften durchgeführt werden. 

	● Die Entsorgung von gebrauchten Masken, Hand-
schuhen und Taschentüchern sachgerecht orga-
nisieren. 

6  Motiv
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschrit-
ten, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzulegen. 
Mindestens muss ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden.
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	● Bei der Motivplanung längere Vorbau- und Rück-
bau-Zeiten einplanen, damit alle Gewerke nach
einander arbeiten können.

	● Motivtouren in kleinen Gruppen durchführen. 
Hinweis: Die festgelegten Details sollten entspre-
chend dokumentiert werden.

	● Den Drehort (Raumgröße) nach der Anzahl der 
erforderlichen Personen auswählen, damit der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden 
kann.  
Hinweis: Wenn möglich, sollten Motive im Freien 
ausgewählt werden.

	● Vor der Motivsuche/-auswahl abklären, ob sich 
dort möglicherweise infizierte Personen und Per-
sonen mit den bekannten Symptomen (Husten, 
Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns) aufhalten können.

7  Fremdfirmen, Komparsen, betriebsfremde 
Personen

	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschrit-
ten, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzulegen. 
Mindestens muss ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden.

	● Waren, Dienstleister und Besucher sind im 
Eingangsbereich in Empfang zu nehmen.

	● Alle selbstständigen und freiberuflichen Perso-
nen, wie z. B. Rigger, Beleuchter, Maskenbildner, 
einweisen und verpflichten, die festgelegten 
Schutzmaßnahmen einzuhalten. 

	● Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter von Fremd
firmen und Komparsen mit Mund-Nasen-Schutz 
ausgestattet werden. 

	● Komparsen in kleine Gruppen einteilen und 
diese konstant halten. Einen Wechsel im Bereich 
der Komparsen möglichst vermeiden.

8  Catering 
Für das Catering ist die „Ergänzung der Gefähr-
dungsbeurteilung im Sinne des SARS-CoV2-Arbeits-
schutzstandards Branche: Gastgewerbe“ der BGN 
(in der gültigen Fassung) anzuwenden.

Insbesondere sind folgende Punkte relevant:
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschrit-
ten, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzulegen. 
Mindestens muss ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. 

	● Arbeits- und Pausenzeiten so gestalten, dass sich 
gleichzeitig möglichst wenige Personen in den 
Pausenbereichen aufhalten. 
Hinweis: Es sollte unter Beachtung der örtlichen 
Begebenheiten festgelegt werden, wie viele Per
sonen sich maximal im Pausenbereich aufhalten 
dürfen, so dass der Mindestabstand eingehalten 
werden kann. Dies kann auch durch die Schaf-
fung mehrerer Pausenbereiche gewährleistet 
werden.

	● Verkehrswege festlegen und markieren. Sicher-
stellen, dass Verkehrswege breit genug sind.  
Ggf. „Einbahnstraßen-Regelung“ anwenden. Die 
Laufrichtungen müssen entsprechend weit von-
einander entfernt sein. 
Hinweis: Einengungen (z. B. durch abgestellte 
Gegenstände) sollten beseitigt werden.

	● Markierungen zur Abstandsregelung z. B. in der 
Warteschlange anbringen, um den Mindestabstand 
einzuhalten.

	● In Pausenbereichen die Tische und Sitzgelegen-
heiten so anordnen, dass der Mindestabstand 
von 1,5 m in alle Richtungen eingehalten wird. 

	● Das Personal trägt bei der Ausgabe Einmal-Hand-
schuhe und einen Mund-Nasen-Schutz.

	● Darauf achten, dass nach einem Kontakt zu be-
nutzten Gläsern, Geschirr und Besteck, z. B. beim 
Abräumen die Hände gewaschen oder desinfi-
ziert werden.

9  Fahrten
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● In Abhängigkeit von der Fahrzeuggröße ist die 
Anzahl der Mitfahrenden so zu begrenzen, dass 
der Mindestabstand eingehalten wird. Ist die Ein-
haltung des Mindestabstandes von 1,5 m nicht 
möglich, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzu
legen (wie z. B. Abtrennungen). Mindestens muss 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
Hinweis: Eine gemeinsame Nutzung von Fahr-
zeugen sollte nur von Mitgliedern eines festen 
Teams erfolgen.

	● Bei der An- und Abreise den Kontakt zu anderen 
Menschen minimieren. 
Hinweis: Halten Sie möglichst auch in Fahrzeu-
gen des ÖPNV den Mindestabstand von 1,5 m ein. 
Fahrten z. B. mit dem Fahrrad mindern das Risiko 
einer Infektion.
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	● Das Fahrzeug regelmäßig, auch während der 
Fahrt, lüften. 

	● Reinigung/Desinfizierung der Kontaktflächen, 
wie z. B. Lenkrad, Armlehnen, genutzte Armatu-
ren, Gurtschloss, in regelmäßigen Abständen 
und nach Personenwechsel durchführen.

	● Fahrzeuge mit Papiertüchern, Müllbeutel und 
Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel ausstatten.

10  Tontechnik
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschrit-
ten, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzulegen. 
Mindestens muss ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. 

	● Den Einsatz von Tonangeln bevorzugen.
	● Tonequipment, mit denen Personen in Kontakt 
kommen (Hand-, Ansteck-, Bügelmikrofone etc.), 
vor und nach Gebrauch gründlich desinfizieren.

	● Handmikrofone über dem Popschutz mit perso-
nenbezogenen Plastikabdeckungen ausstatten. 
Das Wechseln/Entfernen der Plastikabdeckungen 
mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen 
durchführen.

	● Verkabelungen möglichst durch Schauspielerin-
nen und Schauspieler selbst unter Anleitung  
von Fachpersonal anbringen. Dabei den Mindest-
abstand von 1,5 m einhalten.

	● Ist die Verkabelung durch den Tontechniker 
erforderlich, wobei der Mindestabstand von 
1,5 m nicht eingehalten werden kann:

	– Beide Personen tragen einen 
Mund-Nasen-Schutz

	– Tontechnikerin oder -techniker tragen Einmal-
handschuhe oder

	– Gründliches Reinigen der Hände vor Aufnah-
me und nach Beendigung der Tätigkeiten.

11  Garderobe/Kostüm
	● Darstellerinnen und Darsteller ziehen sich ohne 
Unterstützung der Mitarbeitenden der Garderobe/
Kostüm um bzw. an. 

	● Kontakt mit Privatkleidung und Accessoires der 
Darstellenden durch Dritte vermeiden. Ablage
bereiche definieren und kennzeichnen.

	● Kostümteile und Kleidungsstücke der Darsteller 
getrennt aufbewahren und markieren, damit es 
zu keinen Verwechslungen kommt.

	● Schmuck und Accessoires nach Gebrauch des
infizieren. 

	● Wird die Unterstützung des Mitarbeitenden der 
Garderobe/Kostüm benötigt, wobei der Mindest-
abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann:

	– Beide Personen tragen einen 
Mund-Nasen-Schutz

	– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Garde
robe/Kostüm tragen Einmalhandschuhe oder

	– Gründliches Reinigen der Hände vor Aufnah-
me und nach Beendigung der Tätigkeiten.

12  Vor der Kamera
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

	● Bei Unterschreiten des Mindestabstands von 
1,5 m muss als Ersatzschutzmaßnahme mindes-
tens ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

	● Grundsätzlich sind technische und organisato
rische Schutzmaßnahmen festzulegen, damit der 
Mindestabstand nicht unterschritten werden 
muss. 

	● Beispielsweise durch
	– Anpassung des Drehbuches zur Vermeidung 
von Szenen mit erhöhtem Infektionsrisiko (z. B. 
körpernahe Szenen wie Umarmungen, Begrü-
ßungen und Szenen mit hoher Personenzahl),

	– eine verstärkte Nutzung der digitalen 
Nachbearbeitung,

	– Verkürzen der optischen Abstände durch lange 
Brennweiten.

Wenn die vorgenannten Schutzmaßnahmen nicht 
umgesetzt werden können, sollen Dreharbeiten 
grundsätzlich nur unter Einhaltung der Ersatz-
schutzmaßnahmen nach dem nachfolgend auf
geführten Schutzstufenkonzept durchgeführt 
werden. 

12.1  Schutzstufenkonzept 
Die im Schutzstufenkonzept beschriebenen Maß-
nahmen sind nur bei normalen Umgebungsbedin-
gungen wie in gut belüfteten und ausreichend 
großen Räumen anzuwenden. Sonderfälle wie Auf-
enthalt in engen und schlecht belüfteten Räumen, 
z. B. in Fahrzeugen, Kellerräumen, müssen indivi-
duell betrachtet und bewertet werden. In der Regel 
sollte hier die Schutzstufe 3 angewendet werden. 
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Im Zweifelsfall sind die Maßnahmen der nächst 
höheren Schutzstufe zu beachten.

Schutzstufe 1 
Bei kurzzeitiger Unterschreitung des Mindestab-
stands von 1,5 m, die jeweils weniger als 10 Minu-
ten andauert.
Wichtig
Die Schutzstufe 1 ist anwendbar bei Szenen ohne 
Körperkontakt und nur kurzen, nicht zugewandten 
Sprechszenen, möglichst im Freien. 

	● Schutzmaßnahmen
	– Durchführung von Antigen-POC-Schnelltests 
(kein Selbsttest!) mindestens 2 Tage vor Dreh
beginn und am Drehtag selbst. Der Nachweis 
muss erbracht werden.

	– Tägliche Eingangskontrollen mit Symptomfra-
gebogen oder persönlicher Befragung (Husten, 
Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns)

	– Im Innenbereich (z. B. Studios) für eine aus­
reichende Lüftung entsprechend Kapitel 3 
„Lüftung“ sorgen.

Wichtig
Das Infektionsrisiko steigt nicht nur mit der An-
zahl, sondern auch mit der Dauer der ungeschütz-
ten Kontakte mit SARS-CoV-2-Infizierten.

Schutzstufe 2
Bei Unterschreitung des Mindestabstands von 
1,5 m oder bei sonstigen Kontakten mit hoher 
Aerosolkonzentration, die jeweils länger als  
10 Minuten andauern.

	● Schutzmaßnahmen
	– Umsetzung der allgemeinen 
Hygienemaßnahmen

	– Tägliche Eingangskontrollen mit Symptom
fragebogen oder persönlicher Befragung 
(Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Ge-
ruchs- oder Geschmackssinns)

	– Monitoring durch Testungen gemäß Testkon-
zept unter 12.4

	– Im Innenbereich (z. B. Studios) für eine aus­
reichende Lüftung entsprechend Kapitel 3 
„Lüftung“ sorgen

	● Erlaubt
	– Sprechszenen
	– Kurzzeitige Berührungen, z. B. an den Händen, 
Schultern, Rücken. 

	● Nicht erlaubt
	– Körperkontakt, wie z. B. Umarmungen, Ku-
scheln, Küssen, Kampfszenen wie Ringen

	– Berührungen im Gesichtsbereich von anderen 
Personen

	– Sprechszenen sollten möglichst nicht einander 
zugewandt (Face-to-Face) stattfinden.

	– Sprechszenen möglichst ins Freie verlegen.

Schutzstufe 3 
Unterschreitung des Mindestabstands mit 
Körperkontakt 

	● Schutzmaßnahmen
	– Einhaltung einer „Schutzzeit mit Kontakt­
reduzierung“ – Informationen finden Sie in 
Kapitel 12.3.

	– Monitoring durch Testungen gemäß Testkon-
zept unter 12.4

	– Im Innenbereich (z.B. Studios) für eine aus
reichende Lüftung entsprechend Kapitel 3 
„Lüftung“ sorgen 

	– Umsetzung der allgemeinen 
Hygienemaßnahmen

	– Tägliche Eingangskontrollen mit Symptom
fragebogen oder persönlicher Befragung 
(Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Ge-
ruchs- oder Geschmackssinns)

	● Erlaubt: keine Einschränkungen

12.2  Wichtig bei erhöhtem Infektionsgeschehen
Das regionale Infektionsgeschehen an den 
Aufenthaltsorten der betroffenen Personen vor 
Drehbeginn muss betrachtet und für das zuvor 
genannte Schutzstufenkonzept berücksichtigt 
werden. 

12.3  Schutzzeit mit Kontaktreduzierung 
Fünf Tage vor Beginn und während der Dreharbei-
ten für Szenen, die die Schutzstufe 3 benötigen,  
ist eine Kontaktreduzierung erforderlich.

Folgende Verhaltensregeln gelten während der 
Schutzzeit:

	● Kontakte zu anderen Personen vermeiden oder 
auf ein Minimum reduzieren.

	● Bei notwendigen Kontakten, wie z. B. beim Ein-
kaufen, Arztbesuchen oder auch bei der Benut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln, ist der 
Mindestabstand einzuhalten oder Atemschutz-
masken (gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung, Anlage zu § 2 Absatz 3 Satz 1) zu tragen. 
Hinweis: Wir empfehlen, unabhängig vom 
Abstand, generell mindestens medizinische 
Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder Atem-
schutzmasken (gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
verordnung, Anlage zu § 2 Absatz 3 Satz 1)  
zu tragen.

	● Besuche von Veranstaltungen, Partys, Schwimm-
bädern oder Vergleichbares sind nicht zulässig.
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	● Aufenthalt sowie Sport im Freien ist erlaubt, 
soweit der Mindestabstand eingehalten werden 
kann.

	● Es muss sichergestellt werden, dass betroffene 
Personen, die zusätzlich einer weiteren beruf
lichen Tätigkeit nachgehen, keine unkontrollier-
ten Kontakte haben.

	● Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Mit-
glieder des Haushalts ebenfalls keine unkontrol-
lierten Kontakte haben bzw. sich die Mitglieder 
des Haushaltes ggfs. freiwilligen Testungen 
unterziehen. 

	● Außerhalb der Drehzeiten sind die für die Schutz-
zeit beschriebenen Bedingungen auch am Drehort 
einzuhalten.

Hinweis: Wenn die betroffenen Personen, z. B. 
Schauspieler/innen, unmittelbar vor den Dreh
arbeiten bei anderen Dreharbeiten ebenfalls  
in Schutzzeit waren, können diese Tage zum Min-
destmaß von fünf Schutzzeit-Tagen hinzugezählt 
werden, wenn die anderen Voraussetzungen einer 
Schutzzeit eingehalten werden.

12.4  Monitoring durch Testungen
Generell gilt: Wahlweise ist 2 x wöchentlich eine 
PCR-Testung oder arbeitstäglich ein Antigen-POC-
Schnelltest (kein Selbsttest!) durchzuführen.

Probenahme und Testverfahren
Es soll sowohl ein Nasopharyngealabstrich 
(„Nasenabstrich“) als auch ein Oropharyngealab-
strich („tiefer Rachenabstrich“) parallel genommen 
und mittels PCR-Test ausgewertet werden.
Die Abstrichentnahme darf nur von qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden (z. B. für nicht-
medizinisches Personal: medizinische Schulung 
und Bestätigung der Fähigkeit nach praktischer 
Überprüfung).
Soweit das örtliche Gesundheitsamt andere Ver
fahren zur Probenahme zulässt, können diese auch 
zur Anwendung kommen.
Hinweis: Im Falle eines positiven Antigen-POC-
Schnelltest-Ergebnisses ist eine erneute Testung 
mittels PCR-Verfahren vorzunehmen.

Häufigkeit und Zeitpunkt der Tests vor Dreharbeiten
Bei PCR-Testung:  
Vor dem Auftakt von Dreharbeiten mit Szenen,  
die eine Testung erforderlich machen, sind min-
destens zwei Testungen durchzuführen – die 1. Tes-
tung sollte 5 Tage vor Drehbeginn erfolgen. Die 
2. Testung so kurz wie möglich vor Drehbeginn, 
maximal jedoch 48 Stunden vorher.  

Hinweis: Verwendet werden können die bekannten  
PCR-Testungen oder Testungen, die wie der PCR-
Test auf der Nukleinsäureamplifikationstechnik 
(NAT) basieren und zugelassen sind. Weitere 
Informationen finden Sie auch auf der Seite des 
Paul-Ehrlich-Institutes unter  https://www.pei.de/
DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html?cms_pos=8.
Die Proben einer Testung können für Messungen 
gepoolt werden (Untersuchung mehrerer Proben 
zusammen).  
Es sind Pools bis zu einer Größe von 30 Proben 
(Abstriche von 30 Personen) erlaubt.

Bei Antigen-Testung: 
Vor dem 1. Arbeitstag mindestens an den vier 
vorangegangenen Tagen jeweils 1 Antigen-Test. 
Alternativ, wie oben aufgeführt, in der Vorwoche 
2 PCR-Tests (der zweite jedoch max. 48 Stunden 
vor dem ersten Drehtag) 

Kosten 
Die Organisation und Finanzierung der Untersu-
chungen liegt bei der jeweiligen Produktionsfirma. 

Laboratorien
Nur fachärztlich geleitete Laboratorien mit regel-
mäßigen Qualitätskontrollen sind als Vertragspart-
ner zugelassen.

Hinweis: Das Schutzstufenkonzept stellt eine 
vereinfachte pragmatische Form der Risikoabschät-
zung dar. Im Rahmen einer detaillierten Gefähr-
dungsbeurteilung, z. B. auf Basis einer ergänzen-
den Risikomatrix mit detaillierter Beschreibung 
verschiedener Infektionswege und Kontaktzeiten, 
kann sich in begründeten Fällen auch eine höhere 
zulässige Kontaktzeit ergeben (z. B. Risikomatrix 
der Produzentenallianz oder Arbeitspapier der 
Initiative WirSind1Team).
Bei Personen, die in einem Haushalt oder einer 
haushaltsähnlichen Gemeinschaft zusammen
leben, sind Schutzmaßnahmen nach dem Schutz
stufenkonzept nicht erforderlich.
Dies gilt auch für dokumentarisch geprägte Dreh-
arbeiten, bei denen im Rahmen von Interview-
Situationen Personen, die keine professionelle 
Mitwirkenden sind, ausgewählt werden und  
die untereinander den Mindestabstand nicht 
einhalten.

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=8
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=8
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=8
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13  Sprachproduktion/Synchronbereich
	● Den unmittelbaren Kontakt zu anderen Personen 
auf ein Minimum reduzieren. Dabei ist der Min-
destabstand von 1,5 m einzuhalten.

	● Wird der Mindestabstand von 1,5 m unterschrit-
ten, sind Ersatzschutzmaßnahmen festzulegen. 
Es sollte eine medizinische Gesichtsmaske oder 
eine Atemschutzmaske (gemäß SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung, Anlage zu § 2 Absatz 3 
Satz 1) getragen werden.

	● Bereits bei der Auswahl der Räumlichkeiten soll-
te darauf geachtet werden, dass der Mindestab-
stand zwischen den Personen, die sich gleichzei-
tig im Raum befinden, eingehalten werden kann.

	● Kann der Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
den Arbeitsplätzen nicht eingehalten werden, 
sollte eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-
Nase-Schutz) oder Atemschutzmaske (gemäß 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, Anlage zu 
§ 2 Absatz 3 Satz 1) getragen werden oder eine 
Abtrennung angebracht werden. Der obere Rand 
der Abtrennung muss für einen Sitzarbeitsplatz 
mindestens 1,5 m über dem Boden enden.

	● Soweit der Aufnahmeraum während den Aufnah-
men nicht gelüftet werden kann, müssen die 
Aufnahmen regelmäßig zum Lüften unterbrochen 
werden, dabei sind die Vorgaben zum Thema 
„Lüften“ auf Seite 2 zu beachten. 

	● Bei kleinen Aufnahmeräumen mit schlechten 
Lüftungsbedingungen sollte grundsätzlich keine 
zweite Person anwesend sein. Kann aus tech
nischen oder organisatorischen Gründen auf 
weitere Personen in diesem Raum nicht verzich-
tet werden, so müssen diese eine Atemschutz-
maske (gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung, Anlage zu § 2 Absatz 3 Satz 1) tragen.

	● Equipment möglichst personalisieren.
	● Equipment wie z. B. Touchpads, Kopfhörer, Pult 
etc., das von mehreren Personen verwendet wird, 
regelmäßig reinigen.

	● Unterlagen in Papierform möglichst nicht durch 
mehrere Personen gemeinsam nutzen. Alternativ 
z. B. Bildschirme oder Touchscreens verwenden. 
Eine regelmäßige Reinigung nach dem Personen-
wechsel muss gewährleistet werden.

	● Bei der Verwendung gemeinsamer Unterlagen in 
Papierform besonders auf Handhygiene vor und 
nach dem Kontakt achten. Dispos beispielsweise 
an zentralem Punkt aushängen.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass auch bei ange-
mieteten Studios der Unternehmer (Mieter) für die 
Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen 
verantwortlich ist.

14 �Ausnahmen für Produktionen mit ausschließ-
lich Geimpften und/oder Genesenen

Entfällt

15  Arbeitsmittel/Requisiten
	● Arbeitsmittel und Requisiten möglichst persona-
lisieren. 

	● Arbeitsmittel und Requisiten, die häufig weiter-
gegeben werden, vor der Weitergabe reinigen. 

	● Bei Arbeitsmitteln, bei denen ein Kontakt oder 
die Nähe zum Gesicht besteht, wie z. B. Kamera 
oder Walkie-Talkies, müssen die Kontaktflächen 
desinfiziert werden. Wenn möglich, auch diese 
Arbeitsmittel personenbezogen verwenden.

	● Bei Walkie-Talkies o. ä. wechselbare Schutzhüllen 
anbringen.

	● Vor dem Einsatz von Nebelgeräten sollte im Rah-
men einer Ergänzung zur Gefährdungsbeurteilung 
geklärt werden, dass unter Achtung der speziellen 
örtlichen Bedingungen keine Erhöhung des Infek-
tionsrisikos zu erwarten ist.  
Hinweis: Bei der Auswahl geeigneter Nebelgeräte 
und der Beurteilung des Einsatzes unter speziel-
len örtlichen Bedingungen sind der/die Arbeits-
mediziner/in einzubeziehen und die Hinweise 
des Herstellers zu berücksichtigen.

16  Maske und Frisieren
Für die körper- und gesichtsnahen Tätigkeiten sind 
die bundeslandspezifischen Regelungen in den 
jeweils erlassenen CoronaSchVO zu beachten. 

	● �Wenn der/die Darsteller/in bei gesichtsnahen 
Tätigkeiten keinen Mund-Nasen-Schutz tragen 
kann, ist eine Atemschutzmaske (gemäß SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, Anlage zu § 2 
Absatz 3 Satz 1) zu tragen.

	● Vor und nach jedem Kundenkontakt sind die 
Hände zu reinigen. Die Händedesinfektion ist 
dem Händewaschen vorzuziehen, da sie haut-
schonender ist.  
Das Händedesinfektionsmittel muss mindestens  
„begrenzt viruzid“ sein. 

Hinweis: Ein gekennzeichneter Ablageort für den 
benutzten Mund-Nasen-Schutz des Darstellers  
bzw. der Darstellerin ist festzulegen. Die Ablage ist 
in die Reinigung nach Personenwechsel mit 
einzubeziehen. 
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Anforderungen an Räumlichkeiten
Die Raumgröße für den Maskenbereich ist so aus-
zuwählen, dass der Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen den Arbeitsplätzen eingehalten werden 
kann. Die erforderlichen Bewegungsflächen und 
Fluchtwege für die jeweiligen Arbeitsplätze sind 
dabei zu berücksichtigen.

Soweit Trennwände in Maskenmobilen als Schutz-
maßnahme eingebaut werden, ist folgendes  
zu beachten:

	● Die Maße für Fluchtwege und Bewegungsflächen 
dürfen nicht eingeschränkt werden. 

	● Der obere Rand der Abtrennung muss für Steh
arbeitsplätze mindestens 2 m über dem Boden 
sein.

	● Die Belüftung im Innenbereich darf nicht be
einträchtigt werden. 

	● Die Reinigung der Abtrennung ist in das 
Reinigungskonzept aufzunehmen und diese 
entsprechend durchzuführen.

Hinweis: Bei der Auswahl des passenden Masken-
mobils sollte die Raumgröße bereits berücksichtigt 
werden.

17 Casting
Die grundsätzlichen Hygienemaßnahmen dieser 
Handlungshilfe sind beim Live-Casting auch ent-
sprechend anzuwenden. Werden die Vorstellungs-
Videos, wie beim E-Casting, im privaten Umfeld 
gedreht, sollten möglichst nur Vorsprechszenen 
ausgewählt werden, welche keinen Anspielpartner 
und keine anderen technischen Helfer während 
der Aufnahmen benötigen. Ausnahmen gelten  
nur für Personen aus dem gleichen Haushalt. Die 
Darsteller sind im Rahmen der Einladung zum 
E-Casting zu informieren, dass Einsendungen nur 
mit Bestätigung der Einhaltung der Hygieneregeln, 
einschließlich Teststrategie nach Schutzstufen
konzept, akzeptiert werden. Generell sind beim 
E-Casting auch die jeweils geltenden landesspezi
fischen Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Anhang 1  – Weitere Informationen und Medien
	● Atemschutzmasken/Mund-Nasen-Schutz:  

 www.bgetem.de, Webcode: 20334905
	● Plakate: Abstand- und Hygieneaushänge:  

 medien.bgetem.de, Webcode: M20745405
	● Plakat Handhygiene – Allgemeine Hygienemaß-
nahmen (Bestell-Nr. S040):  medien.bgetem.de,  
Webcode: M19965922

	● Flyer – 10 Tipps zur Pandemieplanung:  
 www.dguv.de, Webcode: p010323

Bestell-Nr. S300 

Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

erhalten Sie unter  medien.bgetem.de
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